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Basellà Bezirksschulpflege. (Korresp.) Die hiesigen Bezirks-

schulen standen bisher unmittelbar unter der Aufsicht unv Leitung der

Erziehungsdirektion. Dieses Verhältniß soll nun dahin abgeändert werden, daß

zwischen die Erziehungsdirektion nnd die Bezirksschnlen eine neue Behörde, eine

Bezirksschulpflege, tritt; und der Regierungsrath schlägt dem Landrath vor,
folgendes Gesetz zu erlassen: '

Z. 1. In jedem Bezirk wird eine ans 5 Mitgliedern bestehende Bezirks-

schnlpflege aufgestellt.

Z. 2. Der Regierungsrath bezeichnet die Mitglieder der Bezirksschulpflege,

auf eine AmtSdauer von 3 Iahren. Die Bezirksschulpflege wählt
ihren Präsidenten, Vizepräsidenten und Schreiber selbst aus ihrer Mitte.

Z. 3. Die Bezirksschulpflegen vertreten die Interessen der Bezirksschule

in ihrem Bezirk und wachen darüber, daß Lehrer und Schüler, sowie die

Eltern und Pflegeeltern ihre der Schnle schuldigen Pflichten gehörig erfüllen.

Diese Schulpflegen nehmen demgemäß in dem bezeichneten Geschäftskreise ihre

Stellung zwischen der Schulanstalt und der Erziehungsdirektion als der letztern

untergeordnete und der Anstalt übergeordnete Behörden eiu.

Z. 4. Die nähere Bezeichnung ihrer Obliegenheiten und ihrer Befugnisse

wird durch den Regierungsrath nach Bedarf reglementarisch festgesetzt.

Z. 5. Gegenwärtiges Gesetz soll durch das Amtsblatt veröffentlicht -c. :c.

werden.

Ueber diesen Gesetzesvorschlag beklagen sich die Bezirkslehrer bitter. Sie
halten denselben für ein unverdientes Mißtrauensvotum, befürchten dadurch, in
ihrer Lehrfreiheit beeinträchtigt und in ihrer Selbstständigkeit geschmälert zu

werden, wie auch, daß durch dieses Gesetz die Geistlichkeit, weil aus ihr
wahrscheinlich die Mehrzahl der Schulpslegmitglieder gewählt würde, zu großen Einfluß

auf die Schulcu erlangen könnte. Nach der Ansicht der. Bezirkslehrer
müßte der Geschäftsgang durch solche Schulpflegen, deren Mitglieder in
verschiedenen Gemeinden wohnen, unbeholfen und schleppend werden; auch würden,

wenn Schulpfleger und Lehrer nicht Harmoniren sollten, wie dieß theilweise

vorauszusetzen sei, Reibungen und Klagen entstehen, die dem Schulwesen

unmöglich förderlich sein könnten. Die Lehrer wünschen daher, es möchte der

unmittelbare Berkehr zwischen den vier Konferenzen — die drei Lehrer jeder

Bezirksschule bilden eine Konferenz — und der Erziehungsdirektion fortbestehen,

und haben in der eigens zur Berathung über diese Angelegenheit
abgehaltenen Versammlung einstimmig den Beschluß gefaßt, an den Landrath die

Bitte zu richten: auf den Gesetzesvorschlag entweder nicht einzugehen, oder

dessen Annahme zu verschieben, damit den Schulkonferenzcn Zeit nnd Gelegen-
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Zeit gegeben werde, durch ihr Streben zu beweisen, daß der Zweck, der durch

die Schulpflegcn erreicht werden soll, auch ohne dieselben erreicht werden könne.

Luzern. Schulzu/tände. Das Luzernische Schulwesen ist in letzter

Zeit wiederholt Gegenstand der Besprechung in öffentlichen Blattern gewesen,

und zwar in einer Weise, die im Allgemeinen zur Bildnng eineS ungünstigen

Urtheils iiber dasselbe geeignet sein dürfte. Ein solches Urtheil wäre aber

irrig. Das Luzernische Schulwesen ist weder in sich zerfahren, noch bewegt

es sich in windigen Sphären, dafür bürgt die treffliche Lehrerbildung unter

Hrn. Dula, bürgen die praktischen Lehrpläne und stufenrichtig geordneten

Lehrmittel, und bürgt endlich der Zustand der Schulen selbst, der keineswegs zu

den Schlimmern zählt. Lnzerns Schulwesen leidet hauptsächlich an einem
bösen Schaden -— an der ökonomisch durchgehends sehr gedrückten Lage seiner

Lehrer; es bildet dicßfalls ein Seitenstück zu demjenigen deS Kantons Bern.
Ueber das Bezirksschulwesen dagegen ließe sich wohl ein Mehreres sagen. Wir
werden darauf zurückkommen.

— Lehrermangel. In Folge Erkrankung eines Lehrers in Willisau

mußte dessen Schule für das laufende Schuljahr abermals wegen Lehrermangel

geschloffen werden. Ein neuer Mahnbrief an die Aufbesserung der Lehrrr-
gehalte

Aargau. Wettingen. Bei Behandlung dcr Seminarfrage im Kanton

Bern wurde in mehrern Bezirkssynodcn mit Befriedigung auf das Seminar

Wettingen hingewiesen. Wir geben hieoon gerne öffentlich Notiz.

— Lenzburg. Am 23. Juni war der Aargauische LehrerpensionS-

verein zu seinen Jahresverhandlungen hier versammelt. Es mochten etwa 60

Mitglieder anwesend sein. Die Verhandlungen und das nachherige Zusammensein

hatten einen sehr freundlichen Verlauf. Ueber den gegenwärtigen Bestand

und die Wirksamkeit dieses schönen Vereines hoffen wir noch Näheres

mittheilen zu können.

Zürich. Schulsynode. Die letzthin in Kloten versammelte

Kantonalschulsynode wählte wiederum Hrn. Grunholzer zuni Mitglied des Erziehungsraths,

welcher jedoch die Wahl nur bis kommenden Herbst anzunehmen erklärte,

da dann einerseits die neue Schulorganisation durchberatheu sei und er selbst

in ganz andere Geschäftsverhältnisse treten werde. (Er wird in das Geschäft

seines Schwiegervaters eintreten: Baumwollspinnerei.) Bon Bildung einer

Alters-, Wittwen- und Waisenkassa für Lehrer wnrde abstrahirt, da die schweiz.

Rentenanstalt annehmbare Vorschläge für dell Anschluß an sie gemacht hat.
Ein Lehrer hätte obligatorisch 15 Fr. jährlich einzulegen (wovon vielleicht der

Staat ^/z übernähme), wogegell die Anstalt der Familie eines verstorbenen
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